
Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Gruppen  
zu Jeddelohs LODGE Hotel & Restaurant Rosengarten 
 
 
l. Geltungsbereich 
Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise 
Überlassung von mehreren Hotelzimmern zur Beherbergung sowie alle in 
diesem Zusammenhang für den Kunden erbrachten weiteren Leistungen und 
Lieferungen des Hotels wie beispielsweise die Verpflegung.  
 
ll. Zahlungsmodalitäten 
Anzahlung: 50 % bis 4 Wochen vor Anreise, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde, per hinterlegte 
Kreditkarte oder Überweisung. 
 
Zahlungsoptionen im Hotel: 
Kreditkarten: Visa, Mastercard, Amex 
EC-Karte mit Geheimnummer 
 
Rechnungslegung: 7 Tage nach Leistungserbringung 
 
  
lll. Stornierungsbedingungen bei Rücktritt des Kunden 

 bis 3 Monate vor Anreise: kostenfrei 
 bis 2 Monate vor Anreise: 50 % Stornierungskosten 
 bis 2 Wochen vor Anreise: 80 % Stornierungskosten 
 ab 2 Wochen vor Anreise:100 % Stornierungskosten 
 No-show: 100% Stornierungskosten 
   
 Die Stornierung durch den Kunden muss schriftlich erfolgen. 
 Nicht stornierte bzw. nicht bezogene Zimmer werden mit 100% des erwarteten 

Umsatzes verrechnet. 
 

1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag hat 
schriftlich zu erfolgen und bedarf der Zustimmung des Hotels in Textform. 
2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein von den oben genannten 
Stornierungsbedingungen abweichender Termin zum kostenfreien Rücktritt 
vom Vertrag in Textform vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin vom 
Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des 
Hotels auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er nicht bis 
zum vereinbarten Termin sein Recht zum Rücktritt gegenüber dem Hotel in 
Textform ausübt. 
3. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der oben genannte Anspruch 
nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. 
 
  



lV. Rücktritt des Hotels 
1. Sofern in Textform vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer 
bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel in 
diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn 
Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten Zimmern vorliegen 
und der Kunde auf Rückfrage des Hotels auf sein Recht zum Rücktritt nicht 
verzichtet. 
2. Wird die gemäß Ziffer ll verlangte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist 
nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom 
Vertrag außerordentlich zurückzutreten, beispielsweise falls - höhere Gewalt 
oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des 
Vertrags unmöglich machen; - Veranstaltungen oder Räume schuldhaft unter 
irreführender oder falscher Angabe vertragswesentlicher Tatsachen, z.B. zur 
Person des Kunden oder zum Zweck der Veranstaltung, gebucht werden; - das 
Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den 
reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in 
der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. 
Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; - der Zweck bzw. der Anlass 
der Veranstaltung Gesetzeswidrig ist. 
4. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein Anspruch des Kunden 
auf Schadensersatz. 
 
V. Änderung der Teilnehmerzahl 
1. Eine Änderung der Teilnehmerzahl um mehr als 5% muss spätestens zwei 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn dem Hotel mitgeteilt werden; sie bedarf der 
Zustimmung des Hotels in Textform. 
2. Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl durch den Kunden um maximal 5% 
wird vom Hotel bei der Abrechnung anerkannt. Bei darüber hinausgehenden 
Abweichungen wird die ursprünglich vereinbarte Teilnehmerzahl abzüglich 5% 
zugrunde gelegt. Der Kunde hat das Recht, den vereinbarten Preis um die von 
ihm nachzuweisenden, aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl ersparten 
Aufwendungen zu mindern. 
3. Im Fall einer Abweichung nach oben wird die tatsächliche Teilnehmerzahl 
berechnet. 
4. Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als 10% ist das Hotel 
berechtigt, die vereinbarten Preise neu festzusetzen sowie die bestätigten 
Räume zu tauschen, es sei denn, dass dies dem Kunden unzumutbar ist. 

 
 


